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Anlage 10 
(zu den §§ 38 und 44 Abs. 2) 

 
Höhe der Allgemeinen Stellenzulage 

Gültig ab 1. April 2026 
 
Dem Grunde nach geregelt in Monatsbeträge in Euro monatlich anzurechnende Beträge in Euro 

in den Fällen des § 44 Abs. 2 Satz 2 
Anlage 9   

Nummer 1   

Buchstabe a   26,46    0,00 
Buchstabe b 103,64  77,17 

Nummern 2 bis 4 115,20 115,20 
 
 
 

 

Anlage 13 
(zu § 47 Abs. 6) 

 
Mehrarbeitsvergütung 

Gültig ab 1. April 2026 

 

Beamtinnen und Beamte Euro 

der Besoldungsgruppen je Zeitstunde 

A 5 bis A 8 19,06 

A 9 bis A 12 26,11 

A 13 bis A 16 36,02 

Beamtinnen und Beamte Euro 

im Schuldienst je Unterrichtsstunde 

1. Lehrkräfte mit einer Lehrbefähigung, die den  
 
 
 
 

41,13 

Zugang für das erste Einstiegsamt der Lauf- 

bahn der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung 

Bildung eröffnet, wenn dieses Einstiegsamt 

der Besoldungsgruppe A 13 zugeordnet ist 

2. sonstige Lehrkräfte mit einer Lehrbefähigung,  
 

 
27,95 

die den Zugang für das erste Einstiegsamt 

der Laufbahn der Laufbahngruppe 2 der Fach- 

richtung Bildung eröffnet 

3. Lehrkräfte mit einer Lehrbefähigung, die den  
 

 
48,03 

Zugang für das zweite Einstiegsamt der Lauf- 

bahn der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung 

Bildung eröffnet 
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